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I.
An die
Rechnungsämter,
Kirchengemeindeämter,
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rech​nungsführung nicht einem Verwaltungsamt ange​schlossen sind und
Sozialstationen/Diakoniestationen im Bereich
der Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beuggen e.V., Schloß Beuggen,
7888 Rheinfelden 8

Evangelische Begegnungsstätte
Hohenwart e.V., Schönbornstr. 25,
7530 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden,
Vorholzstr. 3, 7500 Karlsruhe 1

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause
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Sachbearbeitung:
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25. Mai 1993 


Anspruchskonkurrenz zwischen dem sozialversicherungsrechtlichen Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung nach § 45 SGB V bei Erkrankung eines Kindes sowie dem tariflichen Freistellungsanspruch auf bezahlte Arbeitsbefreiung nach § 52 Absatz 2 Buchst I Doppel​buchstabe bb BAT bzw. § 33 Absatz 2 Buchst. I Doppelbuchst. bb MTL II

Sehr geehrte Damen und Herren,
§ 45 SGB V regelt den Anspruch eines in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten auf Krankengeld bei Arbeitsunterbrechung wegen erforderlicher Beaufsichtigung und Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes sowie auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung gegen den Arbeitgeber während der Dauer des Bezugs von sog. Kinderkrankengeld.

Die Anspruchsvoraussetzungen im einzelnen:

1. Das erkrankte Kind darf das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Als Kinder in die​sem Sinne gelten auch Enkel und Stiefkinder, wenn sie vom Versicherten überwiegend un​terhalten werden sowie Pflegekinder.

2. Das Kind muß in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Als versichert in die​sem Sinne gelten:

a)
Kinder, für die gemäß § 10 SGB V ein Anspruch auf Familienversicherung besteht oder

b)
Kinder, die aufgrund eines eigenen Versicherungsverhältnisses in der gesetzlichen Kranken​versicherung versichert sind,

aa) aufgrund Bezug einer Waisenrente oder

bb) aufgrund eigener freiwilliger Versicherung

3.
Das Kinderkrankengeld steht zu, wenn in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte nach ärztlichem Zeugnis der Arbeit fernbleiben, um ihr erkranktes Kind zu beaufsichtigen und zu betreuen oder zu pflegen. Entscheidend für das Entstehen des Anspruchs auf Kranken​geld ist folglich, daß das Kind wegen einer Erkrankung auf die Gegenwart und Hilfe eines El​ternteils angewiesen ist; dabei kommt es nicht darauf an, ob das Kind zu Hause gepflegt oder betreut oder beaufsichtigt werden muß oder ob dies im Zusammenhang mit der Behand​lung der Krankheit im Krankenhaus oder beim Arzt erforderlich ist.

4.
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld ist weiter davon abhängig, daß eine andere im Haus​halt des Versicherten lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann. Daß diese Voraussetzung gegeben ist, kann nur anhand der Angaben des Versicher​ten überprüft werden.

5.
Gehören beide Elternteile der gesetzlichen Krankenversicherung an, kann jeder für sich den Anspruch ausschöpfen.

6.
Das Kinderkrankengeld wird für eine Bezugsdauer von zehn Arbeitstagen je Kalenderjahr und Kind gewährt. Bei mehreren versicherten Kindern ist jedoch der Kindergeldanspruch für ei​nen Versicherten auf 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr begrenzt. Der Anspruch für dasselbe Kind kann von jedem ihrem Elternteil bis zu zehn Tagen geltend gemacht werden.

7.
Für Alleinerziehende beträgt die Höchstdauer je Kind im Kalenderjahr 20 Arbeitstage; für mehrere versicherte Kinder eines Alleinerziehenden höchstens 50 Arbeitstage.

8.
Soweit getrennt Lebende oder Geschiedene ein gemeinsames Sorgerecht für das Kind auf​rechterhalten, kann jeder Elternteil ein Anspruch bis zu zehn Arbeitstagen je Kind und Kalen​derjahr geltend machen.

Während der Dauer des Bezugs von Kinderkrankengeld haben Versicherte gegen ihren Arbeitge​ber einen gesetzlichen (und nicht abdingbaren) Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 SGB V).

Eine Besonderheit besteht insoweit, als Kinder dann nicht als Versicherte im  Sinne der Familien​versicherung und damit der Bestimmungen des § 45 SGB V gelten, wenn der mit dem Kind ver​wandte Ehegatte nicht Mitglied einer Krankenkasse (Beamte sowie nicht krankenversicherungs​pflichtige Angestellte, die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen gegen Krankheit versichert sind) und dessen Gesamteinkommen regelmäßig im Monat 1/12 der Jahresarbeitsent​geltgrenze (derzeit 5.300 DM) übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist.
Ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung infolge Erkrankung eines Kindes nach § 52 Absatz 2 Buchst. I Doppelbuschstabe bb BAT/§ 33 Absatz 2 Buchst. I Doppel​buchstabe bb MTL II im Umfang bis zu sechs Kalendertagen im Kalenderjahr besteht nur dann, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat. Aus dieser Formulierung ergibt sich eindeutig die Nachrangigkeit des tariflichen Anspruchs. Durch die Worte „oder bestanden hat“ in Buchstabe I Doppelbuchstabe bb des § 52 Absatz 2 BAT/§ 33 Absatz 2 MTL II wird darüber hinaus klargestellt, daß ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung auch dann nicht besteht, wenn die unbezahlte Freistellung nach § 45 SGB V im laufenden Kalen​derjahr bereits ausgeschöpft wurde.

Die tarifliche Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung kommt danach nur in Betracht

-
für Kinder zwischen dem vollendetem 12. und 14. Lebensjahr sowie
-
in Fällen, in denen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter keinen Freistellungsanspruch nach § 45 SGB V hat, weil sie/er

a)
nicht der Krankenversicherungspflicht unterliegt und privat krankenversichert ist oder

b)
das Kinder nicht „versichert“ im Sinne von § 45 SGB V ist (s.o. Nr. 2).

Hinsichtlich des tariflichen Freistellungsanspruchs nach § 45 Absatz 2 Buchstabe I BAT/§ 33 Ab​satz 2 Buchstabe I Doppelbuschstabe bb MTL II ist noch herauszustellen, daß für die dort genann​ten Tatbestände (Doppelbuchstabe aa) - schwere Erkrankung des Ehegat​ten/Doppelbuchstabe bb - eines Kindes, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und Doppelbuschstabe cc - der im Haushalt der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters lebenden Eltern oder Stiefeltern) insgesamt nur bis zu sechs Kalendertagen Arbeitsbefreiung je Kalenderjahr vorge​sehen sind. Lag der Tatbestand des Doppelbuchstaben bb (Erkrankung eines Kindes) vor, kam aber wegen eines Anspruchs nach § 45 SGB V keine bezahlte Freistellung von der Arbeits​leis​tung in Betracht, schließt dies eine Arbeitsbefreiung im laufenden Kalenderjahr für Fälle nach Doppelbuchstabe aa (Erkrankung des Ehegatten) und cc (Erkrankung der im Haushalt lebenden Eltern oder Stiefeltern) nicht aus.
Mit freundlichen Grüßen



(Dr. Winter)
Oberkirchenrat

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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